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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Maßnahme "Verfügungsfond" Stadtmitte 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Im Rahmen des „Projekts Stadtmitte Gladbeck“ steht bis zum Jahr 2015 jährlich ein Bud-
get - der Verfügungsfonds -  für die Finanzierung kleinerer Projekte zur Verfügung. Es ist 
für Projekte bestimmt, die von Bewohnerinnen und Bewohnern, lokalen Akteuren oder der 
Händlerschaft vorgeschlagen und umgesetzt werden. Ziel ist es, ehrenamtliches Engage-
ment zu unterstützen, um gemeinsam das Leben in der Stadtmitte zu gestalten. Die Fami-
lienfreundlichkeit ist dabei das übergeordnete Leitmotiv.  
 
Einsatzbereiche des Verfügungsfonds 
Um Mittel aus dem Verfügungsfonds für ein konkretes Projekt zu erhalten, muss dieses 
den folgenden Kriterien entsprechen: 

§ Zeitlich befristetes Projekt 
§ Stärkung der Gemeinschaft bzw. der Nachbarschaft 
§ Stärkung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe von Einzelpersonen, Gruppen 

oder Vereinen 
§ Verbesserung des Wohnumfeldes 
§ Stärkung des Images und der Identität 

Die Mittel sind an den beantragten Zweck gebunden und dürfen ausschließlich dem Pro-
jektgebiet zugute kommen. Mittel aus dem Verfügungsfonds dürfen nicht für laufende Be-
triebs- oder Personalkosten eingesetzt werden. 
 
Auswahl der umzusetzenden Projekte 
Über die Bewilligung der beantragten Mittel entscheidet die Stadt Gladbeck auf Empfeh-
lung einer Jury (Runder Tisch). Diese tagt in der Regel alle drei Monate, um über die ein-
gegangenen Anträge zu diskutieren und zu entscheiden. 
Der Runde Tisch setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Bewohnerschaft sowie 
der Vereine bzw. Einrichtungen zusammen. Aufgrund der besonderen Situation in der 
Stadtmitte ist daran gedacht, folgende Regelungen für die Bildung des Runden Tisches zu 
ergreifen: 
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§ Er besteht aus 12 Personen, 
§ die Mitglieder werden jeweils für ein Jahr berufen, 
§ sie rekrutieren sich aus den sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben der In-

nenstadt. 
  Die Geschäftsführung übernimmt das Quartiersmanagement. 
 
Zur Bekanntmachung und Bewerbung des Verfügungsfonds wurde ein Flyer erarbeitet,  
der über die Presse öffentlich gemacht werden soll sowie interessierten Personen und In-
stitutionen zur Verfügung gestellt wird.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

keine  
  
folgende x 

 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 
Die Bezirksregierung Münster hat dieses Programm bereits im Rahmen eines Bewilli-
gungsbescheid (13.12.2010) bei einer 90 % Förderung mit 100.000 € ausgestattet. Im 
Haushalt waren/ sind bisher bereitgestellt: 
2011  25.000 € 
2012  25.000 € 
2013  23.000 € 
2014  13.000 € 
2015  14.000 € 
Da eine Ermächtigungsübertragung im Ergebnishaushalt nicht zulässig ist, sollen die 
Haushaltsansätze 2010/2011 ab 2012 neu etatisiert werden.    
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Beschlussentwurf: 
 
Der Ausschuss für integrierte Innenstadtentwicklung nimmt den Bericht der Verwaltung zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
 

        - Carsten Tum - 
        Stadtbaurat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
X Ausschusses für integrierte Innenstadtentwicklung 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am 24.01.2012 (öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


